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 Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Stra-
ßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW Teil 3, Ausgabe 2024) Temperaturab-
gesenkter Walzasphalt (TA) 
Einführungsschreiben zur ETV-StB-BW Teil 3, Ausgabe 2023 des VM vom 
06.06.2023, Az.: 2-3945-24/8 

 

Anlagen 

- ETV-StB-BW_TA Teil 3.1.1 zu ZTV Asphalt-StB 
- ETV-StB-BW_TA Teil 3.1.1 zu ZTV Asphalt-StB - Anhang 1 
- ETV-StB-BW_TA Teil 3.2.1 zu TL Asphalt-StB  
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Allgemeines 

Das Ministerium für Verkehr hat eine Erweiterung des Teil 3 der ETV-StB-BW erarbei-

tet. Die Erweiterung bezieht sich auf Temperaturabgesenkten Walzasphalt. 

 

Der Teil 3 der ETV-StB-BW gliedert sich in 2 Teile, die jeweils erweitert wurden: 

 

Teil 3.1:  Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt 

(ZTV Asphalt-StB 07/13) 

Teil 3.1.1 Ergänzungen zur Herstellung von Asphaltschichten mit Temperaturab-

gesenktem Asphalt (TA) 

Teil 3.2:  Ergänzungen zu den Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut 

für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen (TL Asphalt-StB 07/13) 

Teil 3.2.1 Ergänzungen zur Herstellung von Temperaturabgesenktem Asphalt-

mischgut (TA) 

 
Anwendung in Baden-Württemberg 

(1) Die ETV-StB-BW, Teil 3.1.1 und Teil 3.2.1 Fassung 2024 sind für die Über-

gangszeit bis zur Veröffentlichung der von der FGSV angekündigten Fort-

schreibung des Regelwerks für Asphalt (ZTV/TL Asphalt-StB) zur Umset-

zung von Temperaturabgesenktem Walzasphalt vorgesehen. 

(2) Temperaturabgesenkte Walzasphalte im Zuge von Bundesstraßen sollen 

weiterhin nach dem ARS 09/2021 “Durchführung von Erprobungsstrecken 

bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen zum Einsatz von temperaturab-

gesenktem Walzasphalt in Verbindung mit Absaugeinrichtungen am Stra-

ßenfertiger“ ausgeschrieben werden. 

(3) Mit der Einführung der ETV-StB-BW, Teil 3.1.1 und Teil 3.2.1 Fassung 2024 

werden Temperaturabgesenkte Walzasphalte für Asphalttragschichten bei 

Landesstraßen zur Regelbauweise. Die Ausschreibenden sind dazu ange-

halten, auch für die Asphaltbinderschichten, Asphaltdeckschichten und As-

phalttragdeckschichten Temperaturabgesenkte Walzasphalte auszuschrei-

ben. Damit soll den Straßenbauunternehmen und Asphaltmischgutherstel-

lern die Möglichkeit eingeräumt werden, möglichst umfangreich und frühzei-

tig einen routinierten Umgang mit Temperaturabgesenkten Walzasphalten 

zu erreichen. 
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(4) Die Temperaturabsenkung kann durch organisches modifiziertes Bitumen, 

chemische bzw. mineralische Zusätze oder durch die Schaumbitumentech-

nologie erfolgen. Die Möglichkeit einer Kombination von Zusätzen wurde in 

dieser Erweiterung der ETV-StB-BW nicht berücksichtigt. 

(5) In die ETV-StB-BW (TA) wurde die Systematik von Bitumenpaaren mit auf-

genommen. Dies ist ein Vorgriff auf die noch ausstehende Fortschreibung 

der Regelwerke für Asphalt (ZTV/TL Asphalt). Bitumenpaare setzen sich 

aus einem Bitumen nach TL Bitumen-StB und einem Bitumen nach TL VBit-

StB zusammen (Tabelle 1).  

 
 

Tabelle 1 (ETV-StB-BW TA Teil 3.2.1): Bildung der Bitumenpaare in Abhängigkeit der 

Bitumenart und -sorte 

Straßenbaubitumen Polymermodifizierte Bitumen 

nach TL Bitu-

men-StB 

nach 

TL VBit-StB 
Bitumenpaar 

nach TL Bitu-

men-StB 

nach 

TL VBit-StB 
Bitumenpaar 

30/45 35/50 VL [30/45 // 35/50 VL] 10/40-65 A 
PmB 10/25 

VL 

[10/40-65 A // 

PmB 10/25 VL] 

50/70 50/80 VL [50/70 // 50/80 VL] 25/55-55 A 
PmB 25/45 

VL 

[25/55-55 A // 

PmB 25/45 VL] 

70/100 50/80 VL [70/100 // 50/80 VL] 45/80-50 A 
PmB 45/80 

VL 

[45/80-50 A // 

PmB 45/80 VL] 

 

(6) In den Ausschreibungsunterlagen wird das Bitumenpaar anhand der Belas-

tungsklasse bzw. Flächenart ausgeschrieben (siehe ETV-StB-BW-Teil 3.1.1 

Tabelle 1; Zweckmäßige resultierende Bindemittelart und Bindemittelsorte 

in Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung). Je nach Art der 

gewählten Temperaturabsenkung (siehe Punkt (4)) wird nur eines der Bin-

demittel in der Anwendung maßgebend. 

(7) Abbildung 1 gibt einen Überblick der möglichen Temperaturabsenkungen 

und deren jeweilige Zuordnung hinsichtlich der Technischen Lieferbedin-

gung.
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Abbildung 1: Zuordnung Zusätze und Bitumentechnologie in Hinsicht der anzuwendenden Technischen Lieferbedingung 



 

 

 

(8) Der Eignungsnachweis der ETV-StB-BW Teil 3.1 wurde anhand der Ergän-

zungen, die sich aus dem Teil 3.1.1 ergeben, angepasst und dieser Ergän-

zung beigefügt. Hierbei fand eine Differenzierung infolge der Art der Tempe-

raturabsenkung statt. 

(9) Die ETV-StB-BW Teil 3.1.1 und Teil 3.2.1 ist nur im Bereich der Landesstra-

ßen anzuwenden. 

(10) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, für die in ihrer Baulast 

befindlichen Straßen entsprechend diesem Einführungsschreiben zu ver-

fahren. Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und 

Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden zu informieren. 

 

Schlussbestimmungen 

(11) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-

Württemberg im Internet- und Intranetangebot im Sachgebiet 4 Straßenbe-

festigungen im Sachgebiet 04.4 Bauweisen eingestellt. 

 

gez. Andreas Hollatz 

Ministerialdirigent 

 
 


